
t 125 der Beilagen zuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (845 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Ausgabe von 
Schuldverschreibungen (Wertpapier-Emis-

sionsgesetz) 

Der V'orlci:egende Gesetz,en:twlUd hat ,d~e Siche­
rung der FunktüonSlfäh~gkeit rdes Marktes für 
festverzitlJS,Liche Utlid marktgängige Wertpapiere 
Ulnd den Schutz der Gläuh~ger z,um Zid. 

Die derzeicige Rechts1~g1e ~stdeshalb unbe­
fl'!iecLigJend, weil emerseits ,der Umfang der Be­
willigungspflicht zu weit ~geht, ,anderseius Id~e 
Umgehungsform ,dera;uf ,den Inhaber ,Lautenden 
SchuLdv,erschreibungen nücht erfaßt w:ird. Darüber 
hinaus entspl'echien sowohl das öSllerreicrusch,e 
Gesetz 'aUis dem Jahre 1924 Wlie auch ,die hei,den 
deUllsch:en V,erordnungen aus ,dem Jahre 1941 
wegen völlig unzuI\eichender DellermTni'erung des 
Verha:1tens ,der Verwaltungsbehörrde nicht dem 
Leglalti tä IJspnunzi p. 

Der Firuanz- undB,wdgetawsschuß hat in seiner 
SitzUIlJg am 17. Mai 1978 ZlUr Vorberatung der 
v6r1i1egenden Reglierungsvorlagleeinen U nter,aus­
!Schuß ,eingesetzt. Dem Unterausschuß gehörten 
die Abgeordneten M ü h 1 h ach e r, Dr. N 0-
wotny, Rechh,erger, Thalhammer, 
Dr. Tu 11, Dr. V ,e 'S e 15 k y, Dr. Fe urs t ein, 
Dr. M u IS s li 1, Dr. P ,e 1 ~ k a n, S u p pan, Dipl.­
lng, Dr. Z i t tm,a y r UJIlJd Dr. ,B r 0 eSli g ke an. 

Der Untlel'aU&schuß hat die Reg:iel'UUgsvorLage 
unter BeiziehUIllg von Sachvenständigen beraten 
und ,dem Finanz- und Budgetaus'schuß in seiner 
Sitz,ung am 12. Uezemher1978 über das El'geb­
n~s seiner Al'beiten herichtet. 

An ,der sich an den Bericht ,des. Unteraus­
schusses ,atlJSchließenden Debatte beteiligten sich 
die Abgeondneten Dr. P e 1 i k a n, 'M ü h 1-
ba ehe rund Dipl.-Ing. Dr.Z i t t m a y r 

so~e 'der ißundesminister für Flinanzen Dok­
tor A n <cl r 0 S c h. 

Bei der Abstimmung wurde der Ge5etz,ent­
WiUnf in der diesem Bericht beigedruckten IIas­
sung einstimmig angenommen. 

Ein vom Abgeordneten Dr. Pe 1 i k an vor­
gelegter Abänderungsantrag hingegen fand keine 
Mehrheit. 

Zu <den wesentlichen hlndeI\UJIlJgen des Ge­
setzentwumes wird f01gendes :bemerkt: 

Zu § 2: 

Nach der RegliJerungsvorlage war auch für die 
Ausgahe von Schuldvenschreibungen ,durch in­
ländische Gebieukörpel'lschaften keine Bewi:lli­
gUIlJg ,edonderlich. In,cLi.esem Zusammenhang ver­
weisen die Erläuterungen zur Re~erungs'vorl~ge 
,auf die Bestimmungen ,des § 14 Fina,nzverfas­
sungsgesetz 1948, BGBL Nr. 45. Nach .der Spruch­
praXiis ,des VerfassungsgenichtJShofes ist ,die zitierte 
Bestimmung jedoch l"estriktiv und tlJUr im Zu­
Isammenhang mit § ;16 ,oC'S IIinanzverfassungs­
gesetzes auszulegen. Somit ergibt sich, daß bei 
der Genehmigung nur ldü'e Einschuldbarkeit (Bo­
nitäosprüfung), nicht jedoch die wesendichen Be­
dingungen Ider Schuldaufnahme 'geprüft wenden. 
Da diese Bedingungen jedoch kapilJa'lmarktkon­
fOl'm s,ein müssen, erwei'st ~ch eirue entsprechende 
Abstimmung dieser !B'ecLingungen mit ,den am 
Kapitalmarkt herrschenden Vorkommnissen als 
notwendig. Im Sinne der ZieJ.setzungen dieses 
BundeSlgesetzes sind somit der Schutz der Gläu­
biger durch ,die ,B,estlimmung des § 14 Fina!l1rz­
verfassungrsgesetz und ,me Sich:erungder Funk­
tionisfähigkeit des Marktes für festverzinsliche 
und marktgängig,e Wertpapi'ere Idurch die nach 
,diesem Bundesgesetz edonderLidre BewiIlig·ung 
gewährLeistet. 
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Zu § 4 Abs. 2 Z. 5: 

Die ß.estimmung stellt kLar, ,daß 'auch Unter­
nehmungen, ,die erst seit wenll,ger als ,drei Jahren 
bestehen, von einer EmissionsbeWliUigung n[cht 
generell ausgeschlos&en sind. 

Rechberger 
Berich terstatter 

Auf Gnmd ,scinJer Beratun~n stellt derFli-
nanz- und lBudgetaUS'Schuß den A nt r a .g, der 
Nationalrat woUedem 'a n g e's chI 0' s s e ne n . /. , 
G e se t zen t w u r f die verfaswngsmäßige Zu­
soimmung erteilen. 

Wien, 1978 12 12 

Dr. Tull 
Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
die Ausgabe von Schuldverschreibungen 

(Wertpapier.,. Emissionsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§1. (1) Die Ausgabe von Schuldverschreibun­
gen, die auf Geld lauten, bedarf der schriftlichen 
BewilliguIJ.g deos Bundesministers für Finanzen, 
wenn es sich um 

1. auf den Inhaber lautende Schuldverschrei­
bung.en einschließlich Teilschuldverschreibun­
gen oder 

2. auf Order lautende kaufmännische Verpflich­
tungsscheine (§ 363HGB) über Teile einer 
Gesamtemission handelt. 

(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind 
sinngemäß anzuwenden, wenn 

1. die Schuldverschreibungen durch Sammelur­
kunden (Zwischensammelurkunden) vertre-
ten werden oder . 

2. die Forderungen aus einer Emission nur ver­
bucht w,erden. 

(3) Die Ahs. 1 und 2 sind auch auf die Ausgabe 
von Schuldverschreibungen durch Inländer im 
Ausland anzuwenden. 

(4) Rechtsgeschäfte gemäß Abs. 1,2 \lnd 3 sind 
auch ohne Bewilligung nach diesem Bundesgesetz 
rechtswirksam. -

§ 2. EiIlle Bewilligung nach § list für die 
Ausgabe von Kassenschelinen aurCh die Oester­
reichische Nationalbank (§ 55 des NQtionallbank­
:ges'etzes 1955, BGBl. Nr.184) nicht erforder­
lich. 

§ 3. (1) Eine Bewilligung zur Ausgabe von 
Schuldvernchreibungen ist zu erteilen, wenn hie­
durch weder die Funktionsfähigkeit des Kapital­
marktes noch sonstige volkswirtlschaftliche Inter­
essen gefährdet werden; ,sie kann mit entsprechen­
den Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(2) Bewilligungen nach § 1 dürfen nur folgen-
den Emittenten erteilt werden: . 

1. Kreditunoernehmungen, die nach dem Kre­
ditwes'engesetz 1979,BGBl. Nr. XXX, zur Aus­
gabe von Schuldverschreibungen nach § I berech­
tigt sind; 

2. juristischen Personen, die ihre Kapitalmarkt-. 
fähigkeit durch Darlegung ihrer rechtlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse glaubhaft machen. 

§ 4. (1) Der Antrag auf ErteiIung einer Bewilli­
gung hat insbesondere Angaben über die wesent­
lichen Bedingungen der ausrugebenden Schuld­
verschl'eihungen, über Iden Verwendungszweck 
ihres Erlöses und über die 'bereits ,umlaufenden 
gleichartigen Sch,uldverschreibungen des Antrag-
stell-ers zu 'enthalten. -

(2) Dem Antrag eines Emittenten auf Bewilli­
gung der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen, 
die im Inland zur öffentlichen Zeichnung aufge­
legt werden sollen, ist ein Prospekoentwurf anzu­
schließen, der insbesondere folgende Angaben zu 
entha:1ten hat: 

1. Name und Sitz des Emittenten, 
2. eine Darstellung seiner rechtlichen und wirt­

,schaftlichen Verhältnisse, 
3. ·die wesentlichen Bedingungen der Schuld­

vel'schreibungen, insbesondere deren Nomi­
nalverzinsung, Stückelung, Ausstattung und 
den Tilgungsplan, 

4. die Zahl- und Einreichstellen, 
5. bei Unternehmern nach § 3 Abs. 2 Z. 2 

auch das Grund- bzw. Stammkapital, die 
Mitglieder eines allfälligen Aufsichtsrates und 
Vorstandes und die letzten drei geprüften 
Jahresbilanzen mit Gewinn- und Verlust­
rechnung samt Erläuterungen hiezu (Auszug 
Q'US dem Geschäftsbericht). SollTe das Unter­
nehmen seit weniger als drei Jahren beste­
hen, -so siIlld aUe Bilanzen samt den ent­
sprechenden AniI3igen seit ,der Gründung 
-vorzulegen. 

§ 5. (1) Zur Beratung des BUll'desministlers für 
Finanzen über die Aufnahmefähigkeit des Ka-
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pitalmarktes ist ein Kapitalmarktausschuß zu bil­
den. In diesen sind zu entsenden: 

1. je ein Vertreter von vier M~tgliedern des 
FachvIerbandes der Banken und Bankiers, 

2. je ein Vertreter zweier Mitglieder 'des Fach­
veribandes der Sparkassen, 

3. je ein Vertreter des Zentralinstitutes der 
Sparkas'sen, des Zentralinstitutes der Kredit­
genossenschaf.ten nach dem System Raiffeilscn 
und des Zentralinstitutes der Kreditgenossen­
schaften nach dem System Schultze-Delitsch, 

4. ein Vertreter der Pfandbridstelle der öster­
reichiJschen Landes-Hypothekenanstalten und 

5. ein Vertreter der österreichi·schen Postspar­
kasse. ~ 

(2) D~e Tätigkeit im Kapitalmarktausschuß ist 
ein unbesoldetes Ehrenamt. 

§ 6. (1) Der Kapitalmarktausschuß hat einen 
Vorsitzenden (Stellvertreter) für die Dauer von 
zwei Jahren zu wählen; die Wiederwahl ist zu­
lä:ssig. Der Kapitalm3irktausschuß hat sich eine 
Geschäftsordnung zu geben; er kann Unter aus­
schüsse für einzdne Arten von SchuMv,erschrei-
bungen bilden. ' 

(2) Der Kapitalmarktausschuß entsch,eidet mit 
einfach·er Mehrheit; bei StJimmengLeichheitgrbt 
die Stimme .des Vors~tzenden :den Ausschl3ig. Die 
in der Min.derheit verbliehenen Mitglieder kön­
nen begründete Millderheits'Voten ahgeben, die 
dem Bundesmini~ter für Finanzlen zwr Kenntnis 
zubrtingen sind. Der Kapitaimarktau9schuß ist 
beschlußfähig, wenn mindestens acht Mitglie.der 
anwes'end ,s.ind. 

(3) Der Kapitalmarktausschuß hat zu seinen 
Beratungen V,ertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank 
einzuladen. Die Zuziehung von Sachverständigen 
ist zulässig. 

§ 7. (1) Der Kapitalmarktausschuß hat dem 
Bundesminister für Finanzen bis Ende November 
eines jeden Jahres eine Vorschau für ,das kom­
mende Kalenderjahr vorzulegen, die insbesondere 
zu enthalten hat: 

seiner Aufnahmefähigkeit für die ·einzelnen 
Arten von Schuldverschreibungen, getrennt 
nach T·eilmärktenund Emittenten; 

2. Vorschläge für die zeitliche Reihung der Aus­
gaben von Teilschuldverschreibungen. 

(2) Die Vorschau nach Abs. 1 ist vierteljährlich 
der Entwicklung anzupassen und nachzuführen. 

(3) Der Kapitalmarktausschuß hat dem Bundes­
minrster für Finanzen über Aufforderung Stel-' 
lungnahmen zu Einzelfrag,en zu überm~tteln. Für 
die Stellungnahme ist eine angemessene Flrist zu 
setzen. 

§ 8. (1) Wer der Vorschrift des §'1 zuwider­
handelt, begeht eine Verwa!tunglsübertretung und 
wird mit einer Gddstrafe bis zu 5 v. H. des 
Gesamtnennbetrages der ohne BeW,ilIigung ausge­
gebenen Schuldve11Schreibungen, mindestens aber 
50000 S, im Nichteinbringungsfall mit einer Frei­
heitlsstrafe bis zu vier Monaten bestraft. 

(2) Die Zuwiderhandlung ist auch zu bestrafen, 
wenn sie im Ausland begangen wurde. Fü~' die 
Strafbemessung bei Fl1emdwährungsbeträgen sind 
die am Ausgabetag jeweils geltenden Tageskurse 
(Devisengeldkurse ) maßgeblich. 

(3) Der Versuch ist ·strafbar. 

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner 1979 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
Weten außer Kraft: 

1. das BUIJ!desgesetz v~m 15. Juli 1924, BGBL 
Nr. 251, über die AUisgabe von Schuldver-
'schreibungen (Obligationen); . 

2. die Vewrdnung über den Kapitalverkehr 
vom 12. Juni 1941, DRGBl. I S. 328; 

3. die El1ste Verordnung zur Durchführung der 
Verordnung über den Kapitalverkehr vom 
9. August 1941, DRGBL I S. 515. 

(3) Abweichend von der Bestimmung des Abs. 1 . 
hat der KapitalmarktaUisschuß seine Tätigkeit 
über Einladung des Bundesministers für Finanzen 
be1'leits ab dem 1. September 1978 aufzunehmen. 

1. eine Darlegung der Entwicklungstendenzen § 10. Mit :der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
des GeId- und Kapitalmarktes, insbesondere ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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